
Arbeitsrechtsregelung  

zur Änderung des BAT-KF – § 20a Absatz 1 BAT-KF 

Vom 25. Februar 2026 

 

§ 1 

Änderung des BAT-KF 

Der Bundesangestelltentarifvertrag in kirchlicher Fassung (BAT-KF), zuletzt geändert durch 

Arbeitsrechtsregelung vom 12. November 2025, wird wie folgt geändert: 

 

In § 20a werden in Absatz 1 hinter Satz 1 folgende Sätze 2 bis 6 eingefügt: 

„Für den Fall, dass in der Dienststelle keine Mitarbeitendenvertretung besteht, kann die 
Dienststellenleitung allen Mitarbeitenden gemeinsam ein Angebot zu alternativen Anreizen 
im Sinne von Satz 1 machen. Das Angebot soll sich an vergleichbaren Dienstvereinbarungen 
benachbarter Dienststellen orientieren und als Nebenabrede im Sinne von § 2 Absatz 3 mit 
den Mitarbeitenden vereinbart werden. Die Nebenabrede kann vom Dienstgeber nur 
gegenüber allen Mitarbeitenden gekündigt werden. Hierbei gilt eine Frist von drei Monaten 
zum Ende eines Monats. 
 
Voraussetzung für Maßnahmen nach den Sätzen 2 bis 5 sind Bemühungen zur Bildung einer 
Mitarbeitendenvertretung oder einer Wahlgemeinschaft für mehrere benachbarte 
Dienststellen.“ 
 

§ 2 

Inkrafttreten 

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 25. Februar 2026 in Kraft. 
 
Dortmund, den 25. Februar 2026 

Rheinisch-Westfälisch-Lippische 

   Arbeitsrechtliche Kommission  

Der Vorsitzende 


